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Plessy, der von sich behauptete, er habe zu 7/8 »kauka¬
sisches« (weißes) und nur zu >/8 afrikanisches (schwarzes)
Blut in sich, wurde verhaftet, weil er sich geweigert hatte,
einen für Weiße vorgesehenen Eisenbahnwaggon zu ver¬

lassen. Ein Gesetz des Staates Lousiana von 1890 sah

nämlich füt farbige und weiße Reisende »getrennte, aber

gleiche« Eisenbahnwaggons vor. Der Oberste Gerichts¬
hof der USA, der von Plessy angerufen worden war, be¬

stätigte 1896 das Gesetz des Staates Lousiana und damit
die Doktrin »Separate but Equal«1, die über 50 Jahre lang
Gültigkeit behielt und in vielen Bereichen des öffentli¬
chen Lebens Anwendung fand, insbesondere auch im

Schul- und Hochschulwesen. Das Gericht sagte, daß die

Trennung der Rassen allein kein Grund für die Annahme
von Ungleichheit sei. Wenn zwischen den Rassen natür¬

liche und soziale Unterschiede bestünden — sagte das Ge¬
richt —, könne die Verfassung sie nicht beseitigen, indem
sie sie auf dieselbe Ebene stelle. Dem widersprach der

Richter Harlan in einem Minderheitsvotum deutlich mit

dem berühmten Satz: »Our Constitution is colour-blind,
and neither knows or tolerates classes among Citizens.«2
In den 50er Jahren verlangten schwarze Schüler in den

Staaten Kansas, South-Carolina, Virginia und Delaware

Zugang zu den Schulen, die von weißen Kindern besucht

wurden; in diesen - wie auch in anderen - Staaten
herrschte zu dieser Zeit noch Rassentrennung in den
Schulen und Hochschulen. Die Behörden und die Ge¬

richte dieser Staaten hatten den Zugang zu den »weißen«
Schulen unter Berufung auf die »Separate but Equal«-
Doktrin von 1896 verweigert. Der Oberste Gerichtshof
der USA hatte zwar in den seit »Plessy« vergangenen Jah¬
ren in einigen Fällen schwarze Schüler und Studenten zu

»weißen« Schulen und Hochschulen mit der Begründung
zugelassen, daß für sie, die schwarzen Schüler, Bildungs¬
einrichtungen, die denen der weißen entsprachen, nicht
zur Verfügung stünden, an der »Separate but Equal«-
Doktrin hatte das Gericht jedoch stets festgehalten. Die

dem Gericht 1952 vorgelegten Fälle zeichnen sich nun

dadurch aus, daß die »schwarzen« Schulen den »weißen«
Schulen in den wesentlichen Gesichtspunkten — wie Ge¬

bäude, Lehrpläne, Abschlüsse und Lehrergehälter - gli¬
chen. Das Gericht griff deshalb die Frage auf, ob die

Trennung der Schulen als solche die Bildung der Schüler

ungleich mache. Es bejahte diese Frage und gab damit die

»Separate but Equal«- Doktrin auf. »Separate educational
facilities are inherently unequal«, lautete der berühmte
Satz aus einer Begründung, die feststellte, daß die
schwarzen Kinder in »schwarzen« Schulen auf Grund der

Trennung Minderwertigkeitsgefühle entwickelten, die
ihre Lernmotivation schwächten und zu schlechteren Er¬

gebnissen als in integrierten Schulen führten. Mit dieser

Entscheidung in der Sache »Brown V. Board of Educati¬
on«3 begann die gerichtlich, politisch und pädagogisch
ausgetragene Auseinandersetzung um die Integration der
Schulen und Hochschulen, die bis heute andauert.4
Schulen und Hochschulen wurden zwar rechtlich inte¬

griert, die schwarzen und weißen Schüler und Studenten
blieben jedoch faktisch weitgehend getrennt. Nach 40

Jahren Integrationspolitik läßt sich jedenfalls feststellen,
daß diese eine Angleichung der Ergebnisse, wie sie der
Gerichtshof im Jahre 1954 erwartet hatte, nicht erbracht
hat.5 In der amerikanischen Öffentlichkeit verspürt man
deshalb eine weitgehend resignative Stimmung, was die

Integrationspolitik angeht. Während die einen sagen,
daß angesichts der weitgehenden Vererblichkeit der In-
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telligenz jeder Versuch in dieser Richtung sinnlos sei6,

vertreten die anderen eine multikulturelle Politik, die die

Unterschiede zwischen den Kulturen unterschiedlicher

Gruppen betont und fördern will. Das traditionale libe¬

rale politische Milieu, das die Integrationspolitik einst ge¬

tragen hatte, meldet sich angesichts dieser Fronten kaum

noch zu Wort.8 Die faktische Trennung kultureller

Gruppen im Bildungswesen und die bestehende und

immer wieder neu hervorgebrachte faktische Ungleich¬
heit der Schüler und Studenten und ihrer Leistungen
scheint hingenommen, akzeptiert oder sogar betont zu

werden - je nach dem gesellschaftspolitischen Standort.

»Separate but Unequal?« - jedoch selbstbewußt und stolz?

Segregation und Integration

in der deutschen Bildungsgeschichte

Die eingangs dargestellten Markierungspunkte in der

amerikanischen Bildungsgeschichte scheinen auf die Ent¬

wicklung des Bildungswesens in Deutschland nicht zu

passen. Für die jüngere Entwicklung des deutschen

Schulwesens hat mit einer — schrecklichen — Ausnahme

die Frage der Rassentrennung keine Rolle gespielt, und

diese Ausnahme - die Vertreibung und Ermordung der

jüdischen Schüler und Schülerinnen — liegt so weit jen¬
seits dieser Frage, daß ein Vergleich mit der Geschichte

eines anderen Landes sich von selbst verbietet.

Dennoch wirft die amerikanische Bildungsgeschichte ein

zentrales Problem des Bildungswesens überhaupt auf, die

Frage nach der Segregation und Integration von Grup¬

pen und die Frage nach den formalen oder informellen

Kriterien und Legitimationen. Auch in der deutschen

Bildungsgeschichte hat es bereits zu Beginn dieses Jahr¬
hunderts solche Kriterien und Legitimationen gegeben,
die zu einer Trennung bestimmter Schulformen geführt
haben. So waren die Schulen und Hochschulen des

Deutschen Kaiserreiches zwischen 1871 und 1919 keine

»Gemeinschaftsschulen«, die Schüler und Studenten, un¬

geachtet ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer kulturellen

Identität, ihres Geschlechtes, ihrer sozialen Herkunft und

ihrer Leistungsfähigkeit zusammenfaßten und gemein¬
sam erzogen und unterrichteten. Schulen und Hochschu¬

len waren im Kaiserreich vielmehr nach bestimmten Ge¬

sichtspunkten getrennt organisiert:
1. Zu nennen ist an erster Stelle die Religionszugehörig¬
keit. Die im Deutschen Reich zusammengefaßten Länder

organisierten die Volksschulen als Gemeinschaftsschulen

für die Angehörigen aller Konfessionen oder aber als ge¬

trennte Bekenntnisschulen für die Angehörigen der je¬

weiligen Konfessionen, oder sie ließen beide nebeneinan¬

der zu. Rund 85 % aller Volksschülerinnen und Volks¬

schüler besuchten im Kaiserreich jedoch die Bekenntnis¬

schulen ihrer Konfessionen.9

2. Die Differenzierung nach der kulturellen, insbesonde¬

re sprachlichen Identität spielte im Deutschen Kaiser¬

reich in den Grenzgebieten eine gewisse Rolle. So gab es

dänische, sorbische, holländische, belgische Schulen der

entsprechenden Minderheiten im Deutschen Reich; es

gab jedoch weder polnische noch französische Schulen,

obwohl in den östlichen Gebieten Preußens polnische
und im »Reichsland« Elsaß-Lothringen französisch gepräg¬
te Mehrheiten oder doch starke Minderheiten lebten.10

3. Die Schulen waren zudem nach Geschlechtern ge¬

trennt organisiert; es gab Knaben- und Mädchenschulen;

die Koedukation war im Kaiserreich nur in den Dorf¬

schulen bekannt. Die »höhere Bildung« wurde für

Mädchen zwar nach und nach geöffnet; doch der Besuch

der »höheren Mädchenschulen« war zahlenmäßig gerin¬

ger als der der »höheren Knabenschulen«, und der Zu¬

gang zu den Universitäten war zunächst rechtlich, später
faktisch beschränkt.''

4. Die höheren Schulen, insbesondere die Gymnasien
einschließlich ihrer sogenannten Vorschulen, waren fak¬

tisch Klassenschulen. Die Hälfte ihrer Schüler stammte

aus der Oberschicht und dem gehobenen und höheren

Bürgertum, das nur 6 bis 7 % der gesamten Bevölkerung
ausmachte; immerhin waren die höheren Schulen in ihrer

anderen Hälfte bereits im Kaiserreich soziale Aufstiegs-
institutionen.12

Die Weimarer Republik, aus der Revolution von 1918

hervorgegangen, trat an, um diese Differenzierungen zu

beseitigen. Artikel 146 Abs. 1 der Weimarer Reichsver¬

fassung lautete:

«Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten.
Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich

das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Auf¬

bau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die

Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind

seine Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und

gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis
seiner Eltern maßgebend.«
Die Differenzierung nach religiösen und sozialen Ge¬

sichtspunkten sollte verschwinden, soweit nicht die El¬

tern für die Differenzierung nach der Konfession votier¬

ten (Art. 146, Abs. 2). Die Einführung der Gemein¬

schaftsschule für alle Konfessionen scheiterte jedoch im

Gesetzgebungsverfahren, so daß es in der Weimarer Re¬

publik insoweit beim Status quo verblieb. Die »Mannig¬
faltigkeit der Lebensberufe« sowie »Anlage und Neigung«
allein sollten die Differenzierung nach der gemeinsamen
Grundschule rechtfertigen. Die traditionellen Differen¬

zierungsgesichtspunkte Religion, Kultur, Geschlecht und

soziale Herkunft waren damit - jedenfalls rechtlich — ver¬

pönt und ausgeschaltet. Das Bewußtsein dafür, daß »An¬

lage und Neigung«, daß die »Mannigfaltigkeit der Le¬

bensberufe« mit den verpönten Gesichtspunkten der Re¬

ligion, der Kultur, des Geschlechts und der sozialen Her¬

kunft zusammenhängen könnten, bestand noch nicht -

jedenfalls nicht beim Verfassungsgeber. Für die kulturel¬

len Minderheiten wurde ein Sonderstatus aufrechterhal¬

ten. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wurde

Prinzip, wenn auch die Koedukation sich erst in der

Nachkriegszeit durchsetzte. Die politische Umsetzung
der durch die Weimarer Verfassung geschaffenen neuen

Grundlagen des Bildungswesens gelang in den wenigen
Jahren der Weimarer Republik noch nicht.

Der Nationalsozialismus, der die Ideologie und die In¬

halte der Bildung stark prägte, änderte an der Organisati¬
onsstruktur des Bildungswesens nur wenig; es verblieb im

wesentlichen alles beim alten. Das gilt im übrigen auch

für die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.
Wesentliche Veränderungen vollzogen sich jedoch in den

60er und 70er Jahren, die hier nur kurz zusammengefaßt cn

werden sollen: ^

D Die Differenzierung der Volksschulen nach der Religi- et

onszugehörigkeit wurde - von wenigen Ausnahmen ab- H

gesehen — beseitigt; die Gemeinschaftsschule setzte sich *£

weitgehend durch. Q
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D Für einen kulturellen Minderheitenschutz gab es

zunächst so gut wie keinen Bedarf.

D Die Koedukation von Jungen und Mädchen wurde all¬

gemein.
D Die vierjährige (in Berlin und in der DDR sechsjähri¬
ge) gemeinsame Grundschule blieb erhalten. Auf sie folg¬

te in der DDR eine einheitliche Mittelstufe

sowie fiir relativ wenige studienbezoge¬
ne Schüler und Schülerinnen die

Oberstufe, in der alten Bundes¬

republik das sogenannte drei¬

gliedrige Sekundarschulwe-

sen aus Hauptschule, Re¬

alschule und Gymnasi¬
um. Daneben bestand

in der Bundesrepublik
die Sonderschule für

lernschwache und

behinderte Schüler

und Schülerinnen als

getrennte Schule.

Die Entwicklung
des Schulwesens in

der DDR zielte auf

die sogenannte so¬

zialistische Einheits¬

schule; in der Bun¬

desrepublik hingegen
stand die Idee einer

»Gemeinschaftsschule«

unter religiösen, kulturel¬

len, koedukativen Ge¬

sichtspunkten im Vorder¬

grund — jedoch mit starker lei-

stungsbezogener Differenzierung
in Sonder-, Haupt- und Realschulen

sowie Gymnasien. Die Integration setzte

sich — sieht man vom westdeutschen Sekundarschulwe-

sen einmal ab - im wesentlichen durch.

Die Schule als Lebensgemeinschaft

Die Weimarer Verfassung stellte als obersten Grundsatz
fiir das Schulwesen auf, daß dieses organisch auszugestal¬
ten sei. Mit dem Begriff des Organischen oder des Orga¬
nismus folgte die Verfassung der Vorstellung, daß soziale

Gemeinschaften Lebewesen seien oder doch wie Lebewe¬

sen zu verstehen seien, nämlich aus dem Zusammenhang
ihrer verschiedenen Teile, die einem gemeinschaftlichen
Zweck dienen 13 Dieser Vorstellung steht die Unterschei¬

dung von Gruppen und ihre Spaltung nach Maßgabe
von Religion, Kultur, Geschlecht und Klasse entgegen.
Die oberste Lebensgemeinschaft ist die Volksgemein¬
schaft, in der die Religions-, Kultur-, Geschlechts- und

Klassenunterschiede aufgehoben sind, oder jedenfalls
nichts Trennendes mehr darstellen sollen.14

So ließ sich auch das Schulwesen als »Lebewesen«, als Le-

ca bensgemeinschaft verstehen, dessen Teile »organisch«
04 miteinander verbunden werden sollten. Die Schule sollte

et als Lebensgemeinschaft die Volksgemeinschaft vorberei-
H ten und zu ihr erziehen. Die Zugehörigkeit zum deut¬

en sehen Volk war für die Schule entscheidend, nicht die
Q Religion, nicht das Geschlecht, nicht die soziale Her¬

kunft und auch nicht die kulturelle Prägung innerhalb

der deutschen Kultur.15 Die Gemeinschaftsschulen für

alle Konfessionen, die Koeduktion für Mädchen und

Jungen sowie die gemeinsame Grundschule waren folge¬
richtige organisatorische Ausprägungen dieser Konzepti¬
on der Schule als Lebensgemeinschaft.
Die Schule »als Lebensgemeinschaft« ist aber nicht nur

eine entfernte historische Vorstellung, die zudem durch
den Mißbrauch für die politischen Ziele des Nationalso¬
zialismus auch noch anrüchig geworden ist. Vielmehr

handelt es sich auch heute noch um ein Schulreformpro¬
jekt, wie es z. B. Hartmut v. Hentig jüngst reformuliert
hat.16 Die Schule ist danach ein »Lebens- und Erfah¬

rungsraum«, die die Lebensprobleme der Schüler nicht

nur aufnimmt, sondern in der sie auch »die wichtigsten
Lebenserfahrungen machen — mit den Schwierigkeiten
und Versprechungen, die unsere Gesellschaft für sie be¬

reithält«. Hentigs Schule ist ein »Lebensraum«; die

Schüler erfahren die wichtigsten »Merkmale unserer Ge¬

sellschaft«; sie lernen »die Vorteile und den Preis des Le¬

bens in der Gemeinschaft« kennen; sie lernen vor allem

durch ganzheitliche »Erfahrung«, durch den »ganzen
Menschen«. Die Schule ist die »Brücke zwischen der

Kleinfamilie ... und den massenhaft organisierten Syste¬
men des gesellschaftlichen Lebens«; und dennoch bleibt
die Schule Schule, ein Lernort. Es versteht sich, daß diese

Schule nur eine »Gesamtschule« sein kann, auch wenn

Hentig lieber ein anderes Wort verwenden will. Sie ver¬

langt geradezu danach, daß Kinder aller Religionen, bei¬
der Geschlechter, vieler Kulturen und aller Klassen zu¬

sammenleben, denn nur so kann sie »Lebens- und Erfah¬

rungsraum« sein. So schreibt Hentig auch ausdrücklich,
daß seine Schule alle Kinder am Wohnort aufnimmt und

daß - bei einseitiger Zusammensetzung der Wohnbevöl¬

kerung — der Gemeinschaftsbildung auf pluralistischer
Grundlage etwas nachgeholfen werden muß. Hentig ent¬

wirft diese Schule aus pädagogischen Gründen, aber auch

aus demokratischen Gründen.

Die demokratische Schulrepublik

Der Nationalstaat entwickelte sich aus der Französischen

Revolution, die eine einheitliche unteilbare Republik be¬

gründen wollte, die alle Unterschiede der Religion, der

Klasse, der Kultur und des Geschlechtes leugnete und in

den Bereich des Privaten verwies. Als Bürger konnte man
Katholik oder Protestant, Bauer oder Arbeiter, Bretone

oder Baske sein; man war zuallererst Bürger dieser Repu¬
blik. Die Schule einer solchen Republik konnte dem¬

gemäß nur staatlich, einheitlich, laizistisch und national

sein und mußte die religiösen, kulturellen und sozialen

Unterschiede negieren. Die Schule wurde als »Schulrepu¬
blik« gedacht, weil alle staatlichen Organisationen dem

republikanischen Prinzip folgen sollten.

Auch Deutschland wurde nach der Revolution von 1918

eine solche Republik; was lag also näher, als auch die

Schule als nationale, staatliche, laizistische und einheitli¬

che Institution zu denken? - Doch die Revolution setzte

sich insoweit nicht durch. Vielmehr ging die Republik
die sogenannten Weimarer Schulkompromisse ein, die
dem Etatismus und Laizismus Grenzen setzten. Die Re¬

publik aber sollte eine demokratische Republik sein: das

bedeutete, daß die Staatsgewalt durch das Volk hervorge¬
bracht werden sollte. In der repräsentativen Demokratie
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bildete sich dafür das Prinzip der auf regelmäßigen Wah¬
len beruhenden Mehrheitsherrschaft auf Zeit heraus.

Was aber, wenn die Mehrheit »falsch« wählt? - »Erzie¬

hung zur Demokratie« bot sich als der Weg an, um eine

demokratische Herrschaft auf der Grundlage demokrati¬

scher Wahlen dauerhaft zu sichern. Wie aber könnte die

»Erziehung zur Demokratie« besser gesichert werden als

durch eine Organisation der Schule selber nach den Prin¬

zipien der Demokratie? John Dewey hat es so formuliert,

daß nur die Integration in eine »Schule für alle« die de¬

mokratische Erziehung gewährleisten könne. Nur eine

solche Schule vermittle diejenigen Erfahrungen, die für

das Leben in einer Demokratie erforderlich seien.17 Die

amerikanische allgemeine Schule war - wie die französi¬

sche Schule - laizistisch und öffentlich, jedoch im Unter¬

schied zur französischen Schule nicht national, sondern

lokal und demokratisch veranwortet, - nach Religion,
Kultur und Geschlecht gemischt nach Rassen jedoch
zunächst getrennt.18
Obwohl die deutschen Städte und Gemeinden auf eine

lange Tradition kommunaler Selbstverwaltung mit de¬

mokratischen Organisationsformen zurückblicken konn¬

ten und obwohl sie sich mit »ihren Schulen« identifizier¬

ten,19 kam es in Deutschland nicht zu einer Kommunali¬

sierung des Schulwesens, die der amerikanischen Ent¬

wicklung vergleichbar wäre. Die Schule blieb vielmehr —

soweit sie öffentliche und nicht private Schule war — eine

Schule, der die Kommune das Haus baute, in dem jedoch
der Staat das Sagen hatte, wie es Anschütz einmal formu¬

lierte.20 Im Grundsatz sollten in diesen Schulen einer de¬

mokratischen Republik - so wie es Art. 146 Abs. 1 der

Weimarer Verfassung befahl - die Kinder ungeachtet
ihres Geschlechtes sowie ihrer religiösen, kulturellen und

sozialen Herkunft erzogen und untetrichtet werden.

Doch die Wirklichkeit sah — wie bereits geschildert —

einstweilen noch anders aus. Die demokratische »Schule

für alle« blieb in Deutschland in der Weimarer Republik
und in der Bundesrepublik der unmittelbaren Nach¬

kriegszeit mehr Anspruch als Wirklichkeit, während sie

die DDR unter kommunistischen Vorzeichen als soziali¬

stische Einheitsschule durchsetzte.

In den 60er und 70er Jahren kam es in Westdeutschland

zu einer besonderen Entwicklung der Schulvetfassung;
das Demokratieprinzip wurde gewissermaßen pädagogi-
siert. Die Schulen sollten nach dem Modell der paritäti¬
schen Repräsentation demokratisiert werden, indem

Schüler, Eltern und Lehrer nach dem Vorbild der Unter¬

nehmensverfassung bestimmte Mitbestimmungsrechte
erhielten. Es handelte sich um eine »Pädagogisierung« des

Demokratieprinzips: die Schule sollte nicht etwa wirklich

durch Schüler, Eltern und Lehrer geleitet und verwaltet

werden, sondern die Demokratie sollte nur geübt wer¬

den, sie in der »Schuldemokratie« gelernt werden. Hart¬

mut v. Hentig hat diesen Gedanken in seiner bereits zi¬

tierten Schrift nach dem Vorbild der griechischen Polis

reformuliert:

»Wir brauchen eine >Etziehung< zur Politik. Die Politik

der Bürger, die bewegliche Regelung gemeinsamer Ange¬
legenheiten, ist in unserer Welt so schwierig, daß sie einer

besonderen, einer kunstvollen Anlage bedarf. Ich nenne

es die Schulpolis. Nur wenn wir im kleinen, überschau¬

baren Gemeinwesen dessen Grundgesetze erlebt und ver¬

standen haben - das Gesetz der Res publica, das des

Logon didonai, das der Demokratie, das der Pflicht zur

Gemeinverständlichkeit in öffentlichen Angelegenheiten,

also der Aufklärung, das des Vertrauens, der Verläßlich¬

keit, der Vernünftigkeit unter den Bürgern und nicht zu¬

letzt das der Freundlichkeit und Solidarität unter den

Menschen überhaupt -, werden wir sie in der großen
Polis wahrnehmen und zuversichtlich befolgen.«21
Diese Polis soll - im Unterschied zur griechischen Polis -

eine Schule für beide Geschlechter, alle Religionen und

Kulturen, für alle Klassen sein.

Leistungsförderung

Die Weimarer Verfassung verlangte in Art. 146 Abs. 1,

daß neben der Berufsorientierung nur »Anlage und Nei¬

gung« für den Zugang der Schülerinnen und Schüler zu

den verschiedenen Stufen des Schulwesens maßgebend
sein sollten; sie setzte damit aber die Existenz eines diffe¬

renzierten, wenn auch »organisch« auf die gemeinsame
Grundschule aufbauenden Sekundarschulwesens voraus.

Die Verteilung der Grundschüler auf die drei bzw. vier

Sekundärschulen, die Hauptschule, die Realschule, das

Gymnasium sowie die Sonderschule, erfolgte demgemäß
in der Weimarer Republik und in der jungen Bundesre¬

publik nach den Schülerleistungen im Alter von etwa

zehn Jahren. Der weitere Verlauf dieser

Verteilung nach Leistungskriterien
zeigte jedoch, daß dieses vorge
lich neutrale Leistungskrite-
rium in einem Zusam¬

menhang mit dem Ge¬

schlecht, der Religion
sowie der sozialen

und kulturellen Her¬

kunft der Schüler

stand - die »ka¬

tholische Landar¬

beiterstochter«

und der »prote¬
stantische groß¬
städtische Beam-

tensohn« wur-

den einander

gegenüberge¬
stellt. Daher soll¬

te die Integration
der Schulen der

Förderung der lei¬

stungsschwächeren
Schülerinnen und

Schüler dienen.22 Da¬

hinter stand dasselbe

Motiv, wie es der oberste

Gerichtshof der USA bereits

1954 in seinem »Brown«-Urteil

ausgedrückt hatte: Die Trennung der

schwarzen und det weißen Kinder schwächt die Lernmo¬

tivation der schwarzen Kinder und führt bei ihnen zu

schlechteren Ergebnissen als in integrierten Schulen. Die

Mädchen und die Arbeiterkinder, die Katholiken und die

Ausländer waren sozusagen die »Schwarzen« der Bundes¬

republik. Ihrer Förderung sollte die Integration dienen,

wobei die Förderung der Arbeiterkinder deutlich im Vor¬

dergrund stand.23

Im Unterschied zur DDR mit ihrer sozialistischen Ein¬

heitsschule sollte die Integration in der Bundesrepublik
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jedoch in einer »demokratischen Leistungsschule« erfol¬

gen, für die sich der Name »Gesamtschule« durchsetzte.

Diese Gesamtschule sollte zwar alle Kinder aufnehmen,
sie jedoch fach- und leistungsspezifisch in Kursen ge¬
trennt unterrichten. Von einer Mischung leistungshomo¬
gener und leistungsheterogener Zusammensetzung der

Kurse versprachen sich die Bildungsplaner die größte
Förderung der leistungsschwachen Schülerinnen und

Schüler, ohne daß die leistungsstarken Schülerinnen und

Schüler dadurch in ihrer Entwicklung gehemmt würden.

Durch die Integration der Kinder in eine »Schule für alle«

sollte darüber hinaus das soziale Lernen, sollte die demo¬

kratische Erziehung gefördert werden, wie es den pädago¬
gischen Idealen der »Lebensgemeinschaft« und der

»Schulrepublik« entsprach.24
Die Ambivalenz dieser Leistungsförderung zwischen In¬

tegration und Segregation wird besonders sichtbar am

»Fall« der Sonderschule. Die bildungspolitischen Auffas¬

sungen über die Förderung besonders lernschwacher oder

verhaltensgestörter Kinder haben sich in der Geschichte

der Bundesrepublik vollständig gewandelt, der »Kurs«

hat sich um 180 Grad gedreht. Der »Hilfsschule« wurden

nach der deutschen pädagogischen Tradition diejenigen
Schülerinnen und Schüler zugewiesen, die in der Volks-

Jugendlicher« vor, in der er »eine weitmögliche gemeinsa¬
me Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinder¬

ten, also tendenziell die Aufhebung der Sonderschule for¬

derte. Er begründete dies folgendermaßen:
»Die Begründung der neuen Konzeption ist für die Bil¬

dungskommission vor allem darin gegeben, daß die Inte¬

gration Behinderter in die Gesellschaft eine der vordring¬
lichen Aufgaben jedes demokratischen Staates ist. Diese

Aufgabe, die sich für Behinderte und Nichtbehinderte in

gleicher Weise stellt, kann nach der Auffassung der Bil¬

dungskommission einer Lösung besonders dann nahege¬
bracht werden, wenn die Selektions- und Isolationsten¬

denz im Schulwesen überwunden und die Gemeinsam¬

keit im Lehren und Lernen für Behinderte und Nichtbe¬

hinderte in den Vordergrund gebracht werden; denn eine

schulische Aussonderung der Behinderten bringt die Ge¬

fahr ihrer Desintegration im Erwachsenenleben mit

sich.«25

Aus dieser Begründung spricht nicht so sehr die pädago¬
gische Aufgabe einer rational organisierten Leistungsför¬
derung, die die Gesamtschule begründet hatte, sondern

die soziale Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger
einer Demokratie für behinderte Mitbürger - als Schüle¬

rinnen und Schüler, aber auch im Hinblick auf ihre
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schule nicht mitkamen und die anderen Schüler in ihren

Lernfortschritten behinderten. Die »Hilfsschule« versam¬

melte eine negative soziale Auslese: Sie verlieh ein soziales

Stigma und bedeutete eine deutliche soziale Diskriminie¬

rung. Im Zuge der Bildungsreform der 60er und 70er

Jahre entwickelte sich aus der »Hilfsschule« jedoch die

Sonderschule für behinderte Kinder, deren Erziehung
und Bildung als eine besondere pädagogische und gesell¬
schaftliche Aufgabe angesehen wurde. Besondere Förde¬

rung durch getrennte Entwicklung lautete das politische
Credo. Der soziale und pädagogische Fortschritt eines

Landes wurde damals an der Einrichtung von Sonder¬

schulen gemessen: Je höher der Anteil der Sonderschüler

an der gleichaltrigen Bevölkerung, desto fortschrittlicher

die Bildungspolitik des Landes.

Die Sonderschulquote erhöhte sich zwischen i960 und

1973 im Bundesdurchschnitt von 2,2 % auf 5,3 %,
schwankte aber auch 1973 zwischen den Ländern, z. B.

3,8 % in Bayern und 7,2 % in Schleswig-Holstein. In

den 60er Jahren kam es jedoch zu einem vollständigen
Orientierungswechsel. Der Deutsche Bildungsrat legte
1973 eine Empfehlung »Zur pädagogischen Förderung
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und

zukünftige Rolle in der Erwachsenengesellschaft. Diese

Auffassung setzte sich im »pädagogischen Milieu« in den

80er Jahren fast vollständig durch, allerdings noch nicht

in der bildungspolitischen Praxis.

Chancengleichheit

Das Grundgesetz gewährleistet die Zugangsgleichheit im

Schulwesen: Nach Art. 3 Abs. 3 GG darf niemand wegen
seines Geschlechtes, seiner Religion, seiner Sprache und

seiner Herkunft benachteiligt werden. Vielmehr sind

nach Art. 3 Abs. 1 GG alle Menschen vor dem Gesetz

gleich, auch »vor der Schule«, und zwar vor jeder Schule.

Über die Schulorganisation wird damit freilich nichts

ausgesagt; dies ist eine Aufgabe des Staates, der dabei —

für welche Lösung er sich auch entscheiden mag
— die

Zugangsgleichheit aller Kinder gewährleisten muß. Eine

Ergebnisgleichheit wird nun allerdings durch die Zu¬

gangsgleichheit nicht sichergestellt. Daß alle Menschen

vor dem Gesetz gleich sind, heißt nicht, daß Leistungen,
Fähigkeiten und Einstellungen, die die Schule hervor¬

bringt, gleich sind. Sie sind vielmehr außerordentlich un-
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terschiedlich, und diese Unterschiede werden durch die

Schulen nicht unwesentlich beeinflußt.

So jedenfalls lautete die These des 1966 erschienenen so¬

genannten Coleman-Reports: On equality of educational

opportunity. Der Bericht stellte fest, daß - auch zehn

Jahre nach dem Brown-Urteil - die Schulen in den USA

weitgehend nach Rassenzugehörigkeit getrennt waren,

daß die schulischen Leistungen zwischen den Rassen

stark variierten und daß die Investitionen in das Schul¬

wesen (insbesondere die Pro-Kopf-Ausgaben oder die

Ausgestaltung der Schulgebäude) und die Gesetze und

Lehrpläne diese Unterschiede nicht beseitigt hatten.

Vielmehr waren es der familiäre Hintergrund der

Schüler, die soziale Zusammensetzung der Schulklassen

die gewünschte Akzeptanz zu besitzen. Bereits 1961 hatte

Schelsky die Schule als »Zuteilungsapparatur fiir soziale

Chancen« bezeichnet;28 diese Kennzeichnung schien nun

Wirklichkeit zu werden — mit der Voraussetzung, daß

diese sozialen Chancen in der Schule und durch die

Schule gleich verteilt werden sollten, gewissermaßen wie

bei einem Wettkampf, bei dem die unterschiedlich star¬

ken Läuferinnen und Läufer an der gleichen Startlinie

starten, obwohl jeder weiß, daß sie zu unterschiedlicher

Zeit ankommen werden. Chancengleichheit bedeutete

also zuallererst eine Legitimation der Integrationsbestre¬
bungen; die Verwirklichung der Integration war eine an¬

dere Frage.

und das Lehrerverhalten, die die Leistungen der Schüler

beeinflußten. Der Bericht empfahl demgemäß, die

Chancengleichheit durch Integration, Kompensation
und Professionalisierung zu erhöhen.

In Deutschland machte dieser schillernde Begriff der

Chancengleichheit in allen politischen Lagern schnell

Karriere, denn er schien sowohl den Gleichheitsforderun¬

gen der »Linken« und den Gerechtigkeitsvorstellungen
der »Rechten« wie auch den Freiheitsvorstellungen des

politischen Liberalismus zu entsprechen. Doch was be¬

deutete eigentlich das Schlagwort damals, in den 60er

Jahren? Die formale Zugangsgleichheit war im Bildungs¬
wesen doch längst gewährleistet, und bedeutete Zugangs¬
gleichheit nicht automatisch auch Chancengleichheit?
Eine Ergebnisgleichheit wurde andererseits von niemand

angestrebt, sondern eben nur die Gleichheit der Chan¬

cen, gleiche Ergebnisse zu erzielen. Wie aber sollten die

Chancen aller angesichts individueller und sozialer Un¬

terschiede gewährleistet werden? Wie in den USA emp¬
fahl man Integration (zumindest Durchlässigkeit), Kom¬

pensation (zumindest Förderung) und Professionalisie¬

rung (zumindest eine Verbesserung der Lehrerausbil¬

dung) im Schulwesen.27
In der Bundesrepublik, die Art. 20 Abs. 1 GG als sozialen

und demokratischen Bundesstaat kennzeichnet, waren

alle traditionalen Kriterien für die Verteilung von Macht

und Einkommen verpönt, insbesondere die Herkunft,
z.B. Adel, die Konfession, die Partei, das Geschlecht, die

bürgerliche Bildung, das Geld. Auch wenn diese Ge¬

sichtspunkte faktisch ihre Bedeutung vielfach behalten

hatten, zur offiziellen Legitimierung von Statuszuweisun¬

gen eigneten sie sich nicht mehr. Allein die in Ergebnis¬
sen gemessene schulische bzw. berufliche Leistung schien

Erfahrungen und Ergebnisse der

Integration

Die Geschichte des Schulwesens in der Bundesrepublik
wurde durch die Integrationspolitik geprägt, die die

Trennung der Schülerinnen und Schüler nach Religion,
Geschlecht, Kultur und Herkunft rechtlich weitgehend
aufhob und — sieht man von der Fortexistenz des

dreigliedrigen Sekundarschulwesens und der Sonder¬

schule einmal ab - auch faktisch weitgehend beseitigte
(s.o.). Zu fragen bleibt aber, ob damit die Ziele, die durch

diese rechtlichen und politischen Integrationsbestrebun¬
gen erreicht werden sollten, verwirklicht worden sind. Es

gibt eine Vielzahl von Studien und Berichten, die hierü¬

ber ausführlich Auskunft geben. Ich werde mich an dieser

Stelle auf einige wenige Einschätzungen beschränken.

Religion
Während 1931/32 im Deutschen Reich noch 85 % aller

Volksschülerinnen und Volksschüler nach Bekenntnis

getrennte Schulen besuchten, sind es z. Z. nur noch ge¬

ringe Anteile in zwei von sechzehn Bundesländern. Die

rechtliche Integration wurde aufgrund der mehrfachen

Migrationswellen in der Bundesrepublik auch zur fakti¬

schen Integration. Das Bundesverfassungsgericht konnte

in seinen Entscheidungen zur konfessionellen Gliede¬

rung des Schulwesens vor nunmehr 20 Jahren den bil¬

dungspolitischen Streit um die Integration endgültig bei¬

legen. Die Länder dürfen Bekenntnisschulen gründen
und unterhalten; doch müssen diese Schulen durch die

Grundsätze der Offenheit und Toleranz geprägt sein. Die

Länder dürfen Gemeinschaftsschulen gründen; doch

in
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müssen diese Schulen den Schülerinnen und Schülern

auch die Möglichkeit geben, ihren Glaubensüberzeugun¬
gen Ausdruck zu verleihen, z. B. auch in einem Schulge¬
bet,29 jedoch nicht unbedingt durch die Anbringung
eines Kreuzes oder eines Kruzifixes in jedem Klassenzim¬

mer,
30

Die Ziele, die mit der Integration verfolgt wurden, kön¬

nen - was die christlichen Konfessionen angeht - als er¬

reicht angesehen werden. Die Schule ist in der Tat eine

»Lebensgemeinschaft« katholischer und evangelischer
Schülerinnen und Schüler; die Schule ist ein Ort gemein¬
samer Erfahrung, soweit die Schule überhaupt noch Er¬

fahrungen von Gemeinschaft vermitteln kann. Katholi¬

sche und evangelische Eltern sind heute Mitglieder aller

demokratischen Parteien, und demokratische Einstellun¬

gen werden bei den Angehörigen aller Konfessionen

unterstellt. Von Leistungsunterschieden zwischen katho¬

lischen und evangelischen Schülern wird man ebenfalls

nicht mehr sprechen können; jedenfalls weisen die Sta¬

tistiken solche Unterschiede nicht aus. Die Chancen¬

gleichheit von evangelischen und katholischen Kindern

scheint somit im Bildunsgwesen verwirklicht zu sein. Zu

fragen bleibt allerdings, ob dies wirklich ein Ergebnis der

pädagogischen Integrationspolitik ist oder ob nicht um¬

gekehrt die Integrationspolitik ein Ergebnis der weitge¬
henden Säkularisierung des öffentlichen Lebens in der

Bundesrepublik ist.

Geschlecht

Die gemeinsame Erziehung von Mädchen und Jungen
galt in der Bundesrepublik weitgehend als unproblema¬
tisch und selbstverständlich, bis sie in den späten 70er

und den 80er Jahren im Zuge der Frauenemanzipation
wieder zum Thema wurde. Die Erfahrungen mit der

Koedukation hatten gezeigt, daß nur ein Teil ihrer Ziele

erreicht worden waren. So besteht zwar heute eine »Le¬

bens- und Erfahrungsgemeinschaft« der Geschlechter in

der Schule; zugleich jedoch hat die Schule die Ausprä¬
gung traditioneller männlicher und weiblicher Rollen

nicht nut nicht verhindert, sondern z. T.auch noch geför¬
dert. Die demokratische Gleichheit von Männern und

Frauen, die in der schulischen Koedukation zugrunde ge¬

legt wird, stand in der Bundesrepublik nie in Zweifel;
und als Ergebnis dieser Gleichberechtigungspolitik liegt
heute der Anteil der Mädchen in den »Höheren Schulen«

häufig sogar höher als der der Jungen. In den Curricula

zeigt sich jedoch die traditionelle geschlechtsspezifische
Verteilung: Jungen wählen mathematisch-technische

Fächer, Mädchen wählen musisch-sprachliche Fächer.

Dies setzt sich beim Übergang in die Universitäten fort.

Es gibt nach wie vor ein geschlechtsspezifisches Berufs¬

wahlverhalten, das die Jungen begünstigt und die

Mädchen benachteiligt. Von einer vollständigen Chan¬

cengleichheit, die neben einer gleichberechtigten Bil¬

dungsbeteiligung auch zu gleichberechtigten Berufschan¬

cen führt, kann deshalb auch nach Jahrzehnten der Ko¬

edukation keine Rede sein.31

Soziale Herkunft

ca Die quantitative Expansion der »Höheren Schule« und
^ die Erhöhung der Durchlässigkeit haben die soziale Zu-

et sammensetzung der »Höheren Schulen« verändert, die

H ihre soziale Selektivität zwar nicht gänzlich verloren, je-
<£ doch deutlich vermindert hat. Dennoch liegt nach wie

Q vor der Anteil der Schülerinnnen und Schüler aus den

unteren Schichten der deutschen und insbesondere der

ausländischen Bevölkerung bei den Gymnasien und

Hochschulen weit unter dem Anteil an der Gesamtbevöl¬

kerung: Nur rund 10 % der 13- bzw. 14jährigen Arbei¬

terkinder besuchen ein Gymnasium, während rund 90 %

der Kinder selbständiger Akademiker dies tun. Nur 1 bis

2 % der Kinder ungelerntet Arbeiter sind unter den Stu¬

dienanfängern zu finden, während es bei den Kindern

von Beamten mit Abitur fast 80 % sind. 11 % der

Schüler insgesamt sind Ausländerkinder, bei den Gymna¬
sien beträgt der Anteil jedoch nur 5 %, während er bei

den Hauptschulen viermal so hoch ist und 20 % be¬

trägt.32
Nun arbeitet die Bildungssoziologie allerdings nach wie

vor mit Schichtmodellen, die sich am Einkommen und

an der Ausbildung der Eltern orientieren; es besteht je¬
doch Übereinstimmung darüber, daß solche Schichtmo¬

delle die soziale Wirklichkeit nur unzureichend abbilden.

Die Integration bzw. Expansion haben die Schulen viel¬

mehr zu »Lebensgemeinschaften« werden lassen, in

denen zwar unterschiedliche »soziale Milieus« erkennbar

bleiben, nicht aber Klassen oder Schichten. Die demo¬

kratische Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger wird

selbstverständlich akzeptiert; nicht die soziale Herkunft,
sondern die gemessene Leistung rechtfertigt die Zuwei¬

sung zu den unterschiedlichen Schulen. Die Abschlüsse

zeigen freilich, daß trotz Zugangsgleichheit von einer Er¬

gebnisgleichheit nicht die Rede sein kann. Das Verspre¬
chen der sozialen Chancengleichheit kann deshalb einst¬

weilen nicht als erfüllt angesehen werden. Dies gilt insbe¬

sondere für die dauernde Ausgrenzung der als lernbehin¬

dert eingestuften Sonderschüler, die überwiegend aus den

sogenannten »bildungsfernen sozialen Milieus« stammen.

Kultur

In der Bundesrepublik wurde lange Zeit die Frage nach

der getrennten Erziehung und Bildung kultureller Min¬

derheiten nicht gestellt, weil innerhalb der westdeutschen

Länder kulturelle Minderheiten nicht lebten. Es gab
keine flämischen, niederländischen, dänischen, sorbi¬

schen, polnischen, tschechischen, französischen Minder¬

heiten mehr. Das Problem kultureller Minderheiten ent¬

stand erst durch die Arbeitsmigration der 60er Jahre, die

insbesondere Südeuropäer und Türken ins Land brachte.

Das Problem blieb zudem lange Zeit unbemerkt, weil die

Arbeitsmigranten sich entweder bewußt an die Mehr¬

heitskultur anpaßten oder im Wege der »Rotation« wie¬

der in ihre Heimatländer zurückkehrten. Inzwischen lebt

die Hälfte von ihnen länger als 10 Jahre, zum Teil in der

zweiten Generation, im Lande.

Doch auch jetzt gibt es keine »Schulen für Ausländer«. Es

gibt allerdings auf Zeit Nationalitäten- und multikultu¬

relle Sammelklassen, die dem Erwerb der deutschen Spra¬
che und der Integration dienen sollen. Dennoch, trotz

einer Politik der Integration, hat die Bildungspolitik die

Ziele der Integration nicht erreicht: Die Schule begrün¬
det häufig keine »Lebensgemeinschaft« zwischen Deut¬

schen und Ausländern, auch wenn sie gemeinsam zur

Schule gehen. Und eine »demokratische Schulrepublik«
kann sich aus Deutschen und Ausländern schon allein

deshalb nicht bilden, weil die erwachsenen Ausländer in

der Bundesrepublik kein Wahlrecht besitzen. In der Lei¬

stungsförderung läßt sich zwar feststellen, daß der Anteil

ausländischer Schüler in »Höheren Schulen« steigt, den¬

noch läßt sich nicht leugnen, daß dieser Anteil in keiner
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Weise ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht (s.o.).
Die Integration der Ausländer in das deutsche Schulwe¬

sen bewirkt also keinesfalls, daß sie in gleicher Weise bei

der Vergabe von Berechtigungen berücksichtigt werden.

Sie sind nach wie vor in den »Höheren Schulen« unterre¬

präsentiert, und sie genießen die Chancengleichheit nur

in einem sehr formalen Sinne.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die Integrati¬
onsziele der bundesrepublikanischen Bildungspolitik im

Bereich der demokratischen Bildung, vielleicht auch im

Bereich der Herstellung von Lebensgemeinschaften er¬

reicht wurden. Die Integrationspolitik hat jedoch nicht

zu einer Verbesserung der Leistungsförderung und Chan¬

cengleichheit geführt.

Von der Integration zur

Segregation?

Integration, das große Schlagwort der Bildungsreformbe¬
wegung der 60er und 70er Jahre, hat an Glanz und Über¬

zeugungskraft verloren. In den 80er Jahren zeigten sich

Beharrungs-, Veränderungs- und Gegenbewegungen, die

die Integrationsbestrebungen aufhielten, neue Grenzen

und Gewichtungen setzten und neue Ansätze zur Segre¬
gation im Bildungswesen aufwiesen.

Schulen Ausdruck finden. Zu nennen sind hier christ¬

lich-fundamentalistische Bewegungen, wie z. B. die pieti¬
stische August-Hermann-Francke-Bewegung, aber auch

pantheistische Bewegungen, die keine bestimmte Religi¬
on favorisieren, wie z. B. die Scientology-Bewegung.
Schließlich gibt es heute auch starke muslimische Bestre¬

bungen, die insbesondere in der Unterhaltung der soge¬

nannten Koran-Schulen Ausdruck finden. Im öffentli¬

chen Schulwesen ist fiir Schulen dieser und anderer Be¬

wegungen angesichts der Verfassungslage kein Platz; sie

müssen also ins Privatschulwesen ausweichen, wo es zu

juristischen Auseinandersetzungen über das Bekenntnis

zum Grundgesetz und die Gleichwertigkeit der Lernziele

gekommen ist.33

Koedukation

Obwohl sich die Koedukation von Jungen und Mädchen

im öffentlichen Schulwesen völlig durchgesetzt und auch

die privaten Schulen überwiegend ergriffen hat, gibt es

seit einiger Zeit Kritik an der Koedukation sowohl von

konservativer wie von feministischer Seite. Der konserva¬

tiven Kritik zufolge werden die Mädchen in der koedu-

kativen Schule zu stark aufdas berufliche und das öffent¬

liche Leben und zu wenig aufdas häusliche und familiäre

Leben vorbereitet; gefordert werden daher neue (alte)
Formen der getrennten Mädchen-Erziehung. Die femini¬

stische Kritik verweist auf die fortgesetzte Benachteili-

Neue Religionen
Derzeit existieren in der Bundesrepublik noch in zwei

Ländern Bekenntnisschulen; deutliche Bestrebungen
zu ihrer Integration in das allgemeine Schulwesen gibt
es nicht. Der Religionsunterricht wird in der Regel in

den christlichen Gemeinschaftsschulen nach Konfes¬

sionen getrennt erteilt; Versuche zu einem interkon¬

fessionellen Religionsunterricht stecken noch in den

Anfängen, z. B. in Brandenburg. Vielmehr zeigen sich

heute gegenläufige Entwicklungen: einerseits melden

viele Eltern ihre Kinder vom Religionsunterricht ab,
oder sie melden sie erst gar nicht an, weil sie — wie die

Mehrheit in den neuen Bundesländern - einer Religi¬
onsgemeinschaft überhaupt nicht angehören, oder die

religionsmündigen Kinder tun dies und wählen damit

den sogenannten Ethik-Unterricht als »Ersatzunter¬

richt«. Andererseits gibt es auch neue religiöse Bestre¬

bungen, insbesondere in den sogenannten Jugendreli¬
gionen, die auch in Versuchen zur Gründung neuer

gung der Mädchen gegenüber den Jungen: die Ko¬

edukation lehre nicht die Gleichberechtigung der Ge¬

schlechter, sondern verstärke die Unterlegenheit der

Mädchen gegenüber den Jungen. Gefordert werden

daher - längst nicht mehr nur von den sogenannten
Radikalfeministinnen — entweder eine neue Form der

Koedukation oder eine partielle neue Form getrenn¬
ter Mädchen-Erziehung. Dabei geht es im wesentli¬

chen um getrennte Kurse in einzelnen Fächern, wie

z.B. in den Naturwissenschaften. In einzelnen Ländern,

wie z. B. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfa¬

len, gibt es bereits Versuche in dieser Richtung.34

Multikulturalität

In Deutschland ist die Entwicklung zu einer multi¬

kulturellen Erziehung noch nicht so weit fortgeschrit¬
ten wie in den USA. Dort gibt es länger schon eine

Debatte über den schulischen Kanon der westlichen

Kultur, der grundsätzlich in Frage gestellt wird, über
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die Unterrichtssprache sowie über die Segregation der

Schulen. Auf der einen Seite stehen die Vertreter des po¬
litischen Liberalismus, die darauf beharren, daß die ame¬

rikanische Kultur per se pluralistisch und in ihrer Mi¬

schung multikulturell ist,35 auf der anderen Seite stehen

die Vertreter der ethnischen Identität und der ethnischen

Eigenständigkeit, die die »Separate but equal«-Doktrin
wieder eingefühtt haben wollen.36

Im deutschen Schulwesen herrscht nach wie vor die Inte¬

grationslehre vor, die die Multikulturalitat in den inte¬

grierten öffentlichen Schulen verankern will. Ansätze zur

Segregation zeigen sich heute jedoch auf verschiedenen

Ebenen. Manche Hauptschulen in den innerstädtischen

Bereichen der deutschen Großstädte haben inzwischen

auslandische Mehrheiten, auch wenn es sich in der Regel
nicht um Ausländer mit kultureller Homogenität han¬

delt. Für auslandische Schulerinnen und Schüler, die die

deutsche Sprache noch nicht beherrschen, gibt es in eini¬

gen Landern für eine Übergangszeit Nationalitaten- oder

multikulturelle Sammelklassen, die jedoch auf die Inte¬

gration (oder die Rotation?) vorbereiten sollen. In den öf¬

fentlichen Schulen einiger Länder wird die Mutterspra¬
che der ausländischen Schülerinnen und Schuler neben

Deutsch als »Fremdsprache« unterrichtet. Es gibt Bestre¬

bungen, für Kinder mit nicht-christlicher Religionszu¬
gehörigkeit einen nichtchristlichen Religionsunterricht,
z. B. islamischen Religionsunterricht, anzubieten; die El¬

tern mancher Mädchen verweigern die Teilnahme am

koedukativen Unterricht, z.B. im Sport oder beim

Schwimmen.37 Es gibt Bestrebungen, multikulturelle

Privatschulen für ausländische Kinder zu gründen. Ko¬

ranschulen werden als Nicht-Schulen von den Religions¬
gemeinschaften unterhalten und geduldet. So gibt es eine

Vielzahl von Entwicklungen im Geiste eines separieren¬
den Multikulturalismus, und derzeit läßt sich kaum ab¬

schätzen, wohin diese Entwicklung führen wird.

Resümee

Auch wenn es sich in Deutschland bisher nur um recht

begrenzte Bestrebungen zur Segregation im deutschen

Schulwesen handelt, zeigt sich doch, daß die vier Prinzi¬

pien, die in den 60er und 70er Jahren die Integrationsbe¬
strebungen begründet haben, so unangefochten und

selbstverständlich, wie sie damals erschienen, nicht mehr

sind.38 Die Schule als »Lebensgemeinschaft«, als Abbild

einer »Volksgemeinschaft« zu begreifen, geht uns heute

so leicht nicht mehr von den Lippen. An die Stelle der

»Volksgemeinschaft« ist vielmehr die »pluralistische Ge¬

sellschaft« getreten, die die Unterschiedlichkeit und par¬
tielle Unvereinbarkeit der Interessen betont. Auch den

Begriff der Demokratie verstehen wir heute eher indivi¬

dualistisch und pluralistisch und weniger etatistisch und

unitaristisch; die Demokratie erscheint weniger als ein

Verfahren, das die Einheit des Volkswillens zum Aus¬

druck bringt, als vielmehr als ein Verfahren, das die Viel¬

heit von Interessen auszudrücken und auszugleichen in

der Lage ist. Das Prinzip der Leistungsförderung ging von
einem einheitlichen Leistungsbegriff aus, von einem kul¬

turellen Standard, der durch Tradition und Konsens be-

c\ gründet war und dem Curriculum vorgegeben werden
^ konnte. Eine erkennbare und eigenständige Identität er-

et scheint jedoch heute manchen wichtiger als Leistung
H nach bestimmten Standards. Am wichtigsten ist aber die

J2 Frage nach dem Stellenwert, den der Grundsatz der

Q Gleichheit heute einnimmt. Es scheint so, daß der Schu¬

le nicht mehr die Aufgabe gestellt wird, die bestehende

gesellschaftliche Ungleichheit durch die Gewährleistung
von Chancengleichheit zu beseitigen oder doch wenig¬
stens zu relativieren. Potentielle Ergebnisgleichheit
scheint nicht mehr das Ziel oder der Maßstab zu sein, an

dem die Qualität eines demokratisch verfaßten Schulwe¬

sens gemessen wird. Kulturelle Vielfalt scheint an die

Stelle sozialer Gleichheit zu treten. Heißt die Devise nun:

Getrennt und ungleich — aber bunt?
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